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Erwägungen

E. 1
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden nahm am 28. Februar 2018 eine
Strafuntersuchung nicht an die Hand, wogegen der Beschwerdeführer am 7. März 2018
beim Obergericht des Kantons Nidwalden Beschwerde einreichte. In der Folge wurde er am
12. März 2018 aufgefordert, Sicherheit für allfällige Prozesskosten zu leisten, ansonsten auf
die Beschwerde nicht eingetreten werde. Sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
wurde am 26. März 2018 abgewiesen. Dem Beschwerdeführer wurde erneut, unter
Androhung der Säumnisfolgen, Frist zur Leistung einer Sicherheit bis zum 18. April 2018
angesetzt. Diese Verfügung nahm der Beschwerdeführer am 3. April 2018 bei der Post in
Empfang. Da die verlangte Sicherheit innert der Frist nicht bezahlt wurde, trat das
Obergericht am 25. April 2018 androhungsgemäss auf die Beschwerde nicht ein. Es
auferlegte dem Beschwerdeführer die Kosten von Fr. 150.--.

Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht.

E. 2
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde an das Bundesgericht in
gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt.
Anfechtbar ist dabei nur der Entscheid der letzten kantonalen Instanz ( Art. 80 Abs. 1 BGG
).

E. 3
Im Verfahren vor Bundesgericht kann es einzig um die Frage gehen, ob das Obergericht zu
Unrecht auf die Beschwerde nicht eingetreten ist. Soweit sich der Beschwerdeführer zur
Sache äussert und die Nichtanhandnahmeverfügung inhaltlich kritisiert, ist er mit seinen
Ausführungen nicht zu hören.

Sachbezogen macht der Beschwerdeführer nur geltend, er sei nicht einverstanden, eine
Sicherheitsleistung von Fr. 800.-- einzahlen zu müssen. Daraus ergibt sich indessen nicht,
dass und inwiefern der auf Art. 383 StPO beruhende Beschluss des Obergerichts gegen das
Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen könnte. Ebenso wenig vermag der
Beschwerdeführer zu sagen, inwieweit die gestützt auf Art. 428 Abs. 1 StPO ergangene
Kostenauflage von Fr. 150.-- bundesrechtswidrig sein soll. Die Beschwerde genügt den
Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG nicht. Darauf ist im Verfahren nach
Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 4
Für die Entgegennahme von Anzeigen ist das Bundesgericht nicht zuständig.

E. 5



Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Dessen Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist wegen
Aussichtslosigkeit abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ). Der finanziellen Lage des
Beschwerdeführers ist mit reduzierten Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2
BGG ).
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